
Vorschreibung der Gemeindeabgaben per E-Mail 

 

Seit einiger Zeit besteht die Möglichkeit die quartalweisen Vorschreibungen der 

Gemeindeabgaben per E-Mail zu erhalten. Sollte die Umstellung auf E-Mailzustellung 

gewünscht werden, genügt ein E-Mail mit den Betreff „Umstellung Rechnungszustellung“ und 

Bekanntgabe von Name und Adresse, sowie der für den Empfang gewünschten  

E-Mailadresse an buchhaltung@neustift.tirol.gv.at. 

 

 

Abbuchungsauftrag für Gemeindeabgaben 

 

Die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen für Gemeindeabgaben lassen sich sehr bequem 

über das Girokonto mit einem Abbuchungsauftrag (=SEPA-Lastschrift-Mandat) begleichen.  

Die Vorteile dieser Zahlungsart sind: 

� Sie laufen nicht mehr Gefahr, wegen eines Versehens einen Zahlungstermin zu 

versäumen und dadurch unnötig Mahngebühren und Säumniszuschläge in Kauf zu 

nehmen.  

� Die Abbuchung vom Girokonto kommt Ihnen bei den meisten Banken wesentlich 

billiger als die Überweisung per Zahlschein und erfolgt immer erst zum 

Fälligkeitstermin. 

Selbstverständlich können Sie die SEPA-Lastschrift bei uns jederzeit widerrufen. 

Was müssen Sie tun? 

- Name, Adresse, IBAN und Bankbezeichnung im Formular ergänzen. 

- SEPA-Lastschrift-Mandat unterschreiben, abtrennen und uns übermitteln. 

 -----------------------------------------bitte hier abtrennen ------------------------------------- 

SEPA-Lastschrift-Mandat 

Zahlungsempfänger: 

Creditor-ID: AT72ZZZ00000011153 

 

Gemeinde Neustift im Stubaital 

Dorf 1 

6167 Neustift im Stubaital 

Zahlungspflichtiger: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  

IBAN: ……………………………………………………………….. 

 

Bank: ……………………………………………………………….. 
Zahlungsart: wiederkehrend 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem 

Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die 

vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschrift einzulösen. 

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

 

Datum, kontomäßige Zeichnung: 

 


